
 

            
1. Satzung zur Änderung der  

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 

Pflichtaufgaben 
 
 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz 
und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269) und 
der §§ 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) - jeweils in der z. Z. geltenden Fassung - 
hat der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 15.07.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel 1 
 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Helmstedt außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 22.06.2018   
wird wie folgt geändert: 
 
 
Die Anlage zu § 4 erhält folgende Fassung: 
 
  
 Anlage gem. § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und 
Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben; 

       Gebührentatbestände und Gebührenhöhe 
 

 

 Kosten- und   Gebührentatbestand      Gebührenhöhe je  

 Gebühren-        angefangene halbe Stunde 

 Ziffer 

 

 1.   Personaleinsatz 

 
 1.1   je Feuerwehrmann/-frau    32 € 

 
 2.   Einsatz von Fahrzeugen 

    (ohne Personal) 

 
 2.1   Löschfahrzeug o. ä.    202 € 
    (HLF, TLF, LF, MLF, TSF-W) 

 
 2.2   Wechselladerfahrzeug AB Rüst  698 € 

 

 2.3   Kraftfahrdrehleiter    512 € 

 
 2.4   Gerätewagen     92 € 
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2.5   Einsatzleitwagen   192 € 

 

 2.6   Mannschafttransportwagen  143 € 

 
 2.7   Anhänger versch. Art   103  € 

 
 3.   Verbrauchsmaterialien aller Art Verbrauchs- und Tagespreis  

         zuzügl. evtl. Entsorgungskosten 

 
 4.   Verpflegung für die Einsatzkräfte Verbrauchs- und Tagespreis 
    bei Einsätzen über 3 Stunden 

 
 5.   Fehlalarm/Unfugalarm 

 
 5.1   Fehlalarm Brandmeldeanlagen tatsächliche Abwesenheit von 

         Personal und Fahrzeugen nach 

         Ziff. 1 und 2 

 

 5.2   Fehlalarm allgemein   Berechnung nur bei Vorsatz und  

        grober Fahrlässigkeit: 

         Unfugalarm (dann wie 5.1) 

 
 6.   Vorbeugende Brandsicherheitswachen (ohne Einsatz) können   

bei städtischen oder allgemein im öffentlichen Interesse stehenden 
Veranstaltungen pauschal (Personal und Fahrzeug) mit 120 € 
abgerechnet werden; gewerbliche Veranstaltungen werden mit 240 € 
abgerechnet. 

 
 
 
 

Artikel 2 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2021 in Kraft.  
 
 
 
 
Helmstedt, den    19.07.2021 
 
 
gez. Wittich Schobert    ( S. ) 
      
 
(Wittich Schobert) 
  Bürgermeister 

 

 

Diese Änderungssatzung wurde am 21.07.2021 im Amtsblatt Nr. 50/2021 des Landkreises 
Helmstedt veröffentlicht und ist am 01.08.2021 in Kraft getreten. 



 

 


